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 Veröffentlicht am 18.11.1998

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA;

Rechtssatz

Schlechte Behandlung während der Militärdienstzeit wegen der Zugehörigkeit des Asylwerbers zur kurdischen und

alewitischen Minderheit stellt keinen Grund für eine berechtigte Furcht vor Verfolgung dar, wenn der Asylwerber im

Zeitpunkt der Antragstellung seinen Militärdienst beendet hat.
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